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(6) Zusätzlich zu den übergebenen staatlichen Auf
gaben legen die Räte der Kreise bzw. die Räte der Be
zirke für die ihnen unterstehenden Betriebe in den 
materiellen Bereichen die Anzahl der Neueinstellun
gen von Lehrlingen nach Berufsordnungen und Schwer
punktberufen als staatliche Aufgabe fest,

(7) Die staatlichen Aufgaben für die Anzahl der 
Neueinstellungen von weiblichen Lehrlingen im Rah
men der Gesamtzahl der Neueinstellungen von Lehr
lingen sowie für die Anzahl der Neueinstellungen von 
Jugendlichen unter 18 Jahren ohne Berufsausbil
dung im Rahmen des betrieblichen Arbeitskräfteplanes 
erhalten die Betriebe und Einrichtungen vom Rat des 
Kreises. Von den Betrieben und Einrichtungen sind 
die Voraussetzungen für die Neueinstellung einer mög
lichst hohen Anzahl weiblicher Lehrlinge zu schaffen, 
um die Erfüllung der ihnen übergebenen staatlichen 
Aufgaben zu sichern.

(8) Die Leiter der Fachabteilungen der örtlichen 
Organe der staatlichen Verwaltung geben ihren Be
trieben und Einrichtungen schriftliche Empfehlungen 
über die Entwicklung der übrigen Beschäftigten des 
industriellen Personals (technisches Personal, Wirt
schaftler und Verwaltungspersonal, Hilfs- und Be
treuungspersonal, Betriebsschutz) bzw. des gleich
gestellten Personals in anderen Wirtschaftsbereichen. 
In diesen Empfehlungen sind besondere Maßnahmen 
festzulegen, die ein weiteres Anwachsen des Verwal
tungspersonals und des Betriebsschutzes verhindern 
bzw. eine Reduzierung gewährleisten.

§ 2
Als staatliche Aufgaben für die den örtlichen 

Organen der staatlichen Verwaltung unterstehenden Be
triebe und Einriditungen gelten nur die in Anlage 1 
sowie die im § 1 Absätze 6 und 7 aufgeführten Kenn
ziffern.

§ 3
(1) Die Räte der Bezirke sind berechtigt, bei der Auf

teilung der staatlichen Aufgaben im Rahmen des Ar
beitskräfteplanes eine Reserve im Lohnfonds und in 
der Anzahl der Arbeitskräfte bis zu 1 °/o zu bilden. Das 
gilt nicht für Haushaitsorganisationen.

(2) Der Rat des Bezirkes kann dieses Recht ganz oder 
teilweise auf die Räte der Kreise bzw. die Leiter der 
Fachabteilungen des Rates des Bezirkes für die bezirks
geleiteten Betriebe übertragen,

II.
Ausarbeitung der betrieblichen Arbeitskräftepläne für 

1957 und Maßnahmen zu ihrer Erfüllung
§ 4

(1) Die Arbeitskräftepläne der Betriebe werden auf der 
Grundlage der übergebenen staatlichen Jahresaufgaben 
für das Jahr 1957 voll verantwortlich durch die Leiter 
der Betriebe bestätigt. Die Arbeitskräftepläne der Ein
richtungen werden durch die übergeordnete Fachabtei
lung des jeweilig zuständigen Rates bestätigt. Die Be
triebe und Einrichtungen sind verpflichtet, ihrer über
geordneten Verwaltung den betrieblichen Arbeitskräfte
plan für 1957 zu übergeben.

(2) Bei begründeten Abweichungen der Jahresauf
gaben in den Betriebsplänen gegenüber den staatlichen 
Jahresaufgaben (auf Grund von Lohnerhöhungen in
folge Aufhebung der Ortsklassen C und D sowie durch 
Übernahme von Einrichtungen der Berufsausbildung) 
kann der Rat des Kreises bzw, Bezirkes eine ent
sprechende Veränderung der staatlichen Aufgaben der

Betriebe und Einrichtungen vornehmen. In den Be
reichen außerhalb der materiellen Produktion dürfen 
solche Veränderungen nur ln Übereinstimmung mit 
dem Haushaltsplan vorgenommen werden. Die auf 
dieser Grundlage erfolgenden Korrekturen der staat
lichen Aufgaben für die Betriebe und Einrichtungen 
sind bis zum 28. Februar 1957 abzuschließen,

(3) Die Plankommissionen der Räte der Bezirke 
haben für eine Zusammenfassung der wichtigsten Kenn
ziffern der Arbeitskräftepläne der Betriebe und Ein
richtungen zu sorgen, die als Grundlage für die Ab
rechnung durch die Bezirksstellen der Staatlichen Zen
tralverwaltung für Statistik sowie für die Lohnfonds
kontrolle durch die Deutsche Notenbank dienen soll 
(siehe Anlage 2). .

S 5 '
(1) Die Betriebspläne werden auf der Grundlage der 

von den Faehministerien und zentralen Staatsorganen 
herausgegebenen methodischen Anweisungen aus
gearbeitet.

(2) In den Betriebsplänen — Planteil Arbeitskräfte — 
der Bereiche der materiellen Produktion sind die An
zahl und der Lohnfonds des Personals für die Berufs
ausbildung wie folgt auszuweisen:

Personal für Berufsausbildung gesamt:
darunter Lehrlinge,

Ausbildungspersonal für die praktische Be
rufsausbildung,
Lehrer.

Der Ausweis der genannten Beschäftigtengruppen 
des Personals für die Berufsausbildung erfolgt ver
gleichbar in den Jahren 1956 und 1957 im nichtindu- 
striellen bzw. sonstigen Personal. Eine Änderung der 
Beschäftigtenkataloge wird von den zentralen Organen 
der staatlichen Verwaltung in Abstimmung mit der 
Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik vorgenom
men. Die entsprechende Korrektur der betrieblichen 
Arbeitsunterlagen für die Planung und Abrechnung 
des s Arbeitskräfteplanes ist ebenfalls sicherzustellen. 
Die Zuordnung des Personals für die Berufsausbildung 
ist wie vorstehend für die Betriebe aller Wirtsahafts- 
bereiche der materiellen Produktion zu ändern unab
hängig davon, ob die Finanzierung der Berufsausbil
dung aus dem Staatshaushalt oder aus betrieblichen 
Mitteln erfolgt.

§ 6
(1) Die Betriebe und Einrichtungen arbeiten ihren 

detaillierten Arbeitskräfteplan auf der Grundlage der "" 
übergebenen staatlichen Jahresaufgaben aus,

(2) Da in den staatlichen Aufgaben die Lohnerhöhung 
für die Aufhebung der Ortsklassen C und D sowie die 
Anzahl und der Lohnfonds für die Beschäftigten in der 
theoretischen Berufsausbildung nicht enthalten sind, ist 
bei der Ausarbeitung der betrieblichen Arbeitskräfte
pläne wie folgt zu verfahren:

a) Die Lohnerhöhung für die Aufhebung der Orts
klassen C und D ist auf der Grundlage der be
stehenden gesetzlichen Bestimmungen über die Ent
lohnung in den Betriebsplan mit einzubeziehen;

b) Anzahl und Lohnfonds der Beschäftigten in den 
Betriebsberufsschulen und Lehrlingswohnheimen 
(theoretische Berufsausbildung) werden pro
tokollarisch von den Räten der Kreise, Abteilung 
Arbeit und Berufsausbildung, übernommen und 
in den betrieblichen Arbeitskräfteplan mit ein
gearbeitet.


